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Merkblatt: Übungen im Obligationenrecht AT II im FS 2017 

Allgemein 

Parallel zur Vorlesung Obligationenrecht Allgemeiner Teil II werden im Frühlingssemes-

ter 2017 Übungen angeboten. 

Im Gegensatz zu den Übungen im Herbstsemester 2016 werden die Übungen von den 

teilnehmenden Professoren (Prof. Babusiaux, Prof. Heiss und Prof. von der Crone) mit den 

Studierenden besprochen. Schriftliche Falllösungen werden keine verlangt. Folglich werden 

auch keine Korrekturen bzw. Bewertungen von Fallabgaben angeboten. 

 

Kursbeschrieb und Ablauf 

Die Übungen finden in der Regel ca. alle 2 Wochen statt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass Unregelmässigkeiten im unten aufgeführten Plan, dem Vorlesungsverzeichnis 

und/oder auf den jeweiligen Lehrstuhl-Homepages zu beachten sind. 

Die Sachverhalte der jeweiligen Fälle werden vor jeder Übungslektion online auf den je-

weiligen Lehrstuhl-Homepages resp. der Plattform Rechteck zur Verfügung gestellt. Den 

Studierenden wird dringend geraten, die Fälle vorab selbständig zu lösen. Die individuelle 

Vorbereitung dient einem besseren Verständnis der Materie und der Erzielung eines Lern-

effekts. Im Anschluss an die Veranstaltung erfolgt eine Publikation von detaillierten Muster-

lösungen zu den einzelnen Fällen mit Angabe der erzielbaren Punkte. 

Die Studierenden werden vorab einer Gruppe zugeteilt. Die Gruppenzuteilung erfolgt nach 

Alphabet (Erstbuchstabe des Nachnamens). Um mehrere Arbeits- und Lösungsstile ken-

nen zu lernen, werden die Studierenden Übungen bei allen teilnehmenden Professoren 

(Prof. Babusiaux, Prof. Heiss und Prof. von der Crone) besuchen und somit rotieren. Die 

Studierenden werden gebeten, sich aufgrund von Platzkapazitäten an die Gruppenzutei-

lung zu halten. 

Die Übungen finden (je nach Zuteilung zum Dozierenden in der jeweiligen Woche) an ver-

schiedenen Tagen in verschiedenen Räumen statt (siehe sogleich Gruppenzuteilung und 

Terminübersicht). 
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Gruppenzuteilung und Terminübersicht 

Gruppe 1 (A-G) 

Di. 07.03.2017 Do. 09.03.2017 Do. 30.03.2017 Di. 04.04.2017 Do. 27.04.2017 Do. 18.05.2017 

Prof. Heiss 

 

Prof. von der 

Crone 

Prof. Babusiaux Prof. Heiss 

 

Prof. von der 

Crone 

Prof. Babusiaux 

Fall 1 

KO2-F-180 

Fall 1  

KOL-G-201 

Fall 1  

KOL-G-201 

Fall 2  

KO2-F-180 

Fall 2  

KOL-G-201 

Fall 2  

KOL-G-201 

12.15 – 13.45 

Uhr 

10.15 – 12 Uhr 10.15 – 12 Uhr 12.15 – 13.45 

Uhr 

10.15 – 12 Uhr 10.15 – 12 Uhr 

 

Gruppe 2 (H-P) 

Do. 23.02.2017 Do. 16.03.2017 Di. 21.03.2017 Do. 06.04.2017 Do. 04.05.2017 Di. 09.05.2017 

Prof. von der 

Crone 

Prof. Babusiaux Prof. Heiss 

 

Prof. von der 

Crone 

Prof. Babusiaux Prof. Heiss 

 

Fall 1 

KOL-G-201 

Fall 1  

KOL-G-201 

Fall 1  

KO2-F-180 

Fall 2  

KOL-G-201 

Fall 2  

KOL-G-201 

Fall 2  

KO2-F-180 

10.15 – 12 Uhr 10.15 – 12 Uhr 12.15 – 13.45 

Uhr 

10.15 – 12 Uhr 10.15 – 12 Uhr 12.15 – 13.45 

Uhr 

 

Gruppe 3 (Q-Z) 

Do. 02.03.2017 Di. 07.03.2017 Do. 23.03.2017 Do. 13.04.2017 Di. 25.04.2017 Do. 11.05.2017 

Prof. Babusiaux Prof. Heiss 

 

Prof. von der 

Crone 

Prof. Babusiaux Prof. Heiss 

 

Prof. von der 

Crone 

Fall 1 

KOL-G-201 

Fall 1  

KO2-F-180 

Fall 1  

KOL-G-201 

Fall 2  

KOL-G-201 

Fall 2  

KO2-F-180 

Fall 2  

KOL-G-201 

10.15 – 12 Uhr 12.15 – 13.45 

Uhr 

10.15 – 12 Uhr 10.15 – 12 Uhr 12.15 – 13.45 

Uhr 

10.15 – 12 Uhr 

 

Thematik 

Thematisch wird in der ersten Hälfte der Veranstaltung der Stoff des Herbstsemesters 2016 

repetiert. Die zweite Hälfte wird den Stoff des Frühlingssemesters 2017 behandeln. 

Im Gegensatz zu den Übungen im Obligationenrecht Allgemeiner Teil im Herbstsemester 

2016 werden sich die Fälle nicht auf einen einzelnen Themenbereich beschränken. Der 

Stoff soll vielmehr im Sinne einer Prüfungssimulation in seiner Gesamtheit zum Tragen 

kommen, was auch zu Überschneidungen führen kann. 


